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GEMEINDEMITTEILUNG Nr.06 
 

Die Gemeinde Pfarrwerfen und ihre 
Mitarbeiter wünschen  

allen Mitbürgern und Gästen ein 
 frohes 

Osterfest 
 

 

*   STAUDEN UND ÄSTE 
An den nachstehenden Tagen können wieder Stauden, Sträucher und Äste zur Wiederverwertung 
im Bereich der gekennzeichneten Sammelstelle beim Hackschnitzelwerk (Sperrmüllsammelstelle) 
entsorgt werden.  
 

Folgende Zeiten sind ausnahmslos einzuhalten:  
 

Donnerstag, den 01.04.2004 von 16.30 - 19.00 Uhr 
Freitag, den 02.04.2004 von 16.30 - 19.00 Uhr 
Samstag, den 03.04.2004 von 08.00 - 15.00 Uhr 
Montag, den 05.04.2004 von 16.30 - 19.00 Uhr 

 

*   PROBLEMSTOFFSAMMLUNG - Frühjahr/2004 
Die Frühjahrsproblemstoffsammlung findet am  Freitag, den 09. April  2004 (Sperrmülltag) in 
unserer Gemeinde statt. (Keine gewerblichen Problemstoffe).  
Problemstoffe sind: Altöl (Motor-, Hydraulik-, Maschinenöl), Medikamente, Pflanzen-  
schutzmittel, Gifte und Konzentrate, Farben und Lacke, Säuren, Laugen, Batterien, Leucht- 
stofflampen, Fotochemikalien usw.  
Personen, die Problemstoffe in unüblichen Mengen anliefern, müssen sich bewusst sein, dass 
Übermengen zu bezahlen sind. Die nachstehend angeführte Zeit ist unbedingt einzuhalten.  
 
 

VORHERIGES ABSTELLEN  DER  PROBLEMSTOFFE  IST  VERBOTEN   !!! 
 
 

Ort und Zeit:      Bereich des Hackschnitzelwerkes von 13.00 bis 16.00 Uhr 
 
 

       
              An einen Haushalt                                      Amtliche Mitteilung                                                 P.b.b. 
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*   SPERRMÜLLABFUHR – ÖFFNUNGSZEITEN 
Entsprechend der Abfuhränderung unserer Entsorgungsfirmen müssen die Zeiten der Sperrmüllent-
sorgung ab sofort wie folgt abgeändert werden: 
 

 

07.00  –  16.00 Uhr 
!!  Vorheriges Abstellen von Sperrmüll am Sperrmüllplatz 

 ist ausnahmslos untersagt  !! 
 

 

*   SCHWIMMBAD PFARRWERFEN 
Wenn es das Wetter erlaubt, wird das Schwimmbad Pfarrwerfen am 01. Mai 2004 geöffnet.  
Ab sofort bis einschließlich 30. April 2004 sind Saisonkarten zum Frühjahrsaktionspreis im 
Büro des Tourismusverbandes Pfarrwerfen erhältlich. Natürlich gibt es auch wieder die 
Kombi-Saisonkarte mit dem Badesee Werfenweng. INFO: TVB-Pfarrwerfen, Tel. 06468/5390. 
 

*   SPORTLER - GRATULATION 
Wieder eine erfolgreiche Snowboardsaison für den Pfarrwerfner „Thomas Lienbacher“!  
Neben einigen Einsätzen im Weltcup konnte sich der Pfarrwerfner Sportler vor allem im Europacup 
behaupten. Nach einem 1. und 3. Rang bei den Abschlussrennen in Bulgarien wurde Thomas 
Lienbacher mit nur 40 Punkten Rückstand Gesamtzweiter im Europacup.  
Leider ließ sich sein schärfster Konkurrent mit zwei zweiten Plätzen die Gesamtführung nicht mehr 
abjagen. Wir gratulieren herzlich ! 
 

*   SC – ikarus PFARRWERFEN 
Am Samstag, den 03. April 2004 um 16.00 Uhr findet zum Meisterschaftsauftakt 2004 ein Heim-
spiel zwischen dem „SC–ikarus Pfarrwerfen“ und dem „SK–Saalfelden“ statt.  
Der SC–ikarus Pfarrwerfen ladet die gesamte Bevölkerung zu diesem Meisterschaftsspiel herzlich ein. 
 

* Freihalten von Straßen bzw. Grundstückseinfahrten 
Speziell im Frühjahr wird wieder darauf hingewiesen, dass jeder Liegenschaftseigentümer dafür zu 
sorgen hat, dass Stauden und Äste, die Haus- und Grundstückseinfahrten sowie Wegkreuzungen in 
der Einsichtbarkeit beeinträchtigen, entsprechend zurückgeschnitten sind. Verordnete Verkehrs- 
zeichen und Hinweisschilder sind ebenfalls von Stauden und Ästen freizuhalten. 
 

*   STANDFESTIGKEIT - GRABSTEINE 
Gerade im Frühjahr - bedingt durch die Witterungseinflüsse -, ist bei Grabsteinen im Ortsfriedhof 
die Standfestigkeit nicht mehr gegeben.  
Es muss darauf hingewiesen werden, dass jeder Nutzungsberechtigte einer Grabstelle für die 
Überprüfung, sowie die Standfestigkeit des Grabsteines verantwortlich ist. Dies dient zur 
Vermeidung von Personen- und Sachschäden. 
Nach den Bestimmungen des § 1919 ABGB haftet der „Besitzer“ für den Schaden, den ein 
umstürzender Grabstein verursacht. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
                 Der Bürgermeister:    

                
                      Simon Illmer 

 


